
Meilen.

Drdentl. Gemeindeverfammlung.
Die jtimmberechtigten Einwohner und Bürger der Gemeinde

Meilen werden hiemit auf Sonntag den 4. Februar 1923,
nachmittags 1'/; Uhr zu einer Gemeindeverfammlung in die
Kirche eingeladen.

I.

Il.

II.

IV.

VI.

Gejdhäfte:

A. Für die Einwohnergemeinde:
Anträge des Gemeinderates auf:
a) Revijion des Art. 9 (PBenfionsartikel) der Befoldungs-

verordnung im Sinne einer Anpafjung an die Gemeinde-
finanzen.

b) Gewährung eines nachträglichen Kredites von Fr. 2500. -
für behobenen Naturjchaden an der Sonnenhaltenjtraße.

Antrag der Gejundheitsbehörde auf Erteilung eines Rredites
von Fr. 1600.— zur Anjchaffung eines elektr. Motors mit
Saugpumpe für den Sprengmagen.

Anträge der Berwaltungskommijfion der gewerblichen Be-
triebe auf: 3
a) Reduktion des Lichtjtrompreifes von 50 Rp. auf 45 Rp.

auf 1. Sanuar 1923.
b) Gewährung eines Kredites von marimal Fr. 10,000.—

für das DBerlegen von zwei Leitungen beim Bahnhof.
Anträge der Primarjchul-, Sekundarjhul- und Kirchen-
pflege auf:
a) Abbau der: freiwilligen Gemeindezulagen an die Lehrer

und den Geiftlichen.
b) Ermädjtigung zur Uebertragung der Werttitelverwaltung

an die Kantonalbankfiliale Meilen.

. Genehmigung der VBoranfchläge der fäntlichen, öffentlichen
Güter der Einwohnergemeinde pro 1923 und Sejtlegung
der verjchiedenen Steueranfäte.
Erjagwahl ins Wahlbureau (Berg).

B. Für die Bürgergemeinde:
Genenmigung des VBoranjchlages des Armengutes pro 1923
und Fejtlegung des Steueranjages.

Die Boranjchläge, die Anträge und allfällige Weifungen werden den
Stimmberecitigten im Druck zugeftellt werden. Das bereinigte Stimmregifter
liegt bis zur DBerfammlung auf der Gemeinderatskanzlei zur Einfiht auf.

Buße für Nichterfcheinen an der Gemeindeverfjammlung 1 Fr. Als
Entjchuldigungsgründe gelten eigene Krankheit und ein Alter über 60 Sahre.

Meilen, den 20. Sanuar 1923. Der Gemeinderat.
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Anträge des Gemeinderates.

Antrag 1. Die Gemeindeverfjammlung vom 4. Februar 1923
wolle bejchliegen:

Artikel 9 der Bejoldungsverordnung vom 22. Dezember
1918 wird aufgehoben und an feine Stelle der folgende neue
Artikel 9 gefekt:

Die Gemeindeverfammlung kann, auf Antrag der betreffen-

den Auffichtse oder Wahlbehörde, Beamten, Angeftellten und
Arbeitern der Gemeinde Meilen, die 20 und mehr Sahre ihre

ganze Arbeitskraft in ven Dienjt der Gemeinde gejtellt haben
und die alters oder krankheitshalber nicht mehr fähig find,

ihre Stelle auszufüllen, einen jährlichen Ruhegehalt bis höch-

jtens Sr. 1000.— ausrichten.

Meilen, im Dezember 1922. Der Gemeinderat.

Weifung zum Antrag.

Der Art. 9 bejteht feit Ende 1918. Er wurde damals als ein
Beitandteil der neuen Bejoldungsverordnung von der Gemeinde ange-
nommen und hatte den Imweck, jtändigen Beamten, Angejtellten und
Arbeitern der Gemeinde als Ergänzung zur Befoldung einen Ruhe-
ehalt von 35—50 °/, der zuleßt bezogenen Bejoldung zu Jihern. Der

Kuhegehalt war fällig, wenn der Betreffende 30 Dienjtjahre und das
60. Altersjahr hinter jich hatte.

Leider waren bei feiner Abfafjung und anläßlicd) feiner Annahme
durch die Gemeinde Die diesbezüglichen Berhältniffe in den andern
Gemeinden des Bezirkes zu wenig rejpektiert und die wenigen bejtehen-
den Penfionskajjenvorjchriften zu wenig konjultiert worden und jo kam
es, daß bald nad) feinem Inkrafttreten fich gegen ihn allerlei Bedenken
erhoben.

Dem einen erfchien eine Penjion als Ergänzung zum Lohn über-
flüffig, da diefer reichlich genug bemefjen jei, um für kranke und alle
Tage einen Spargrojchen auf die Seite zu legen.

Einem andern war bange um die Deckung für die bereinjt aus=
aurichtenden Penfionen, da er vergeblic, nach der Aeufnung eines Dies:
bezüglichen Fonds fuchte.
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Ein dritter begriff nicht recht, daß Meilen mit feinen hohen
Steuern Benfionen ausrichten könne, während die andern Seegemeinden,
mit teilmeife bedeutend niedrigeren Steueranfäßen, ein Gleiches zu tun,
nicht glaubten fich leijten zu können.

Wieder andere fochten den Artikel verficherungstechnifch an und
machten geltend, daß bei derart hohen Benfionsanjägen der einftige
Rentner finanziell herangezogen werden follte.

Noc andere, Leute mit kleinen Einkommen, verftunden nicjt
recht, warum jie durch ihre Steuern beitragen follten an Penfionen von
Gemeindeangeftellten, die befjer bezahlt feien als fie.

Es kam dazu, daß die großen Erwartungen, die man auf das
am 1. Sanuar 1919 in Kraft getretene neue Steuergejeß gejeßt hatte,
nit nad) Wunjd in Erfüllung gingen, daß wohl mehr Steuergelder
eingingen, Daß dieje aber durch die jtark gejteigerten Ausgaben mehr
als wett gemacht wurden.

Die verjchiedenen Bedenken verdichteten fich fchließlich zum be-
jtimmten Verlangen, den Artikel 9 zu revidieren. Diefer etwas unan-
genehmen Aufgabe hat fic) der Gemeinderat, geleitet von der Heber-
zeugung, Daß es notwendig fei, unterzogen. Er hat einen neuen Artikel 9
ausgearbeitet, Der gibt, was die Gemeinde Meilen geben kann, der
jopiel gibt, wie unjere Nachbarsgemeinden geben, die fait durchwegs
finangkräftiger find als wir und die in der Belöhnung ihrer An-
gejtellten teils etwas höher, teils aber aud) tiefer find als wir.

- Antrag 2. Die Gemeindeverfammlung. vom 4. Februar 1923
wolle bejcjließen:

Für Injtandftellungsarbeiten an der Sonnenhaltenftraße,

ob den Haltenhäufern, die dur) Naturfchaden nötig wurden

und die als dringliche jofort ausgeführt werden mußten, wird
dem Gemeinderat ein nachträglicher Kredit von Sr. 2,500.—

erteilt.

Meilen, im Sanuar 1923. Der Gemeinderat.

Weifung zum Antrag.

Erponierte Lage und Zuftand der Straße und wohl auch, das
najje Sahr 1922 haben bewirkt, daß die Stügmauer an der Halten-
Itraße, im Rank ob den Haltenhäufern, gegen den Bad) zu, auf eine
Strecke weit einftürzte, was ein Nachrutfchen des Straßenkörpers zur
Folge hatte. Da es nicht anging, die Straße lange abgefperrt zu
halten, hat der Gemeinderat, auf dem Wege einer bejchränkten Ron-
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Rurrenz unter Firmen der Gemeinde,imit der Reparatur des Schadens
bereits begonnen. Die Kojten belaufen fich laut verbindlicher Dfferte
auf Fr. 2,425.—. Die Arbeit wird von DW. Billeter ausgeführt nad)
Plänen von Ing. Ganz, der mit der Bauaufficht betraut ijt.

Antrag der Gejundheitsbehörde auf Erteilung eines
Kredites von Sr. 1,600.— zur Anjchaffung eines elektrijchen
Motors mit Saugpumpe an den Straßenjprengwagen.

Namens der Gejundheitsbehörde Meilen,
Der Bräfident: Schöpfer.
der Aktuar: ©. Bolleter.

Anträge der VBerwaltungskommilfion der gewerb-

lihen Gemeindebetriebe an die Gemeindeverfammlung vom
4. Februar 1923:

1. Die Budgets des Glektrizitätsmerkes und der Wafler-

verjorgung für 1923 werden zur Genehmigung empfohlen.

2. Art. 1 des Tarifes des Elektrizitätswerkes vom 1. San.
1921 betr. Lichtftrompreis wird durd) Art. 1 des Tarifes vom

1. Sanuar 1920 erjegt, wornad) der Lichtjtrompreis von 50 Rp.

auf 45 Rp. erniedrigt wird.

3. Der Berwaltungskommilfion wird Vollmacht erteilt:

a) die oberirdifche Leitung von der Transformatorenftation Dorf

bis zur BVerteilitange gegenüber dem Bellevue zu erjegen

durch) eine unterirdifche Kabelleitung mit Grjtellung eines

Gittermaftes zwijchen Gemeindehaus und Hotel Bahnhof;

b) die elektrifche Leitung in ver Bahnhofitrage weitwärts hinter

die Häufer in die Wieje von Herrn Ceemann-Rämann zu

verlegen. Die Kojten werden ji) marimal auf Fr. 10,000. -

belaufen.
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Antrag der Primarjchulpflege auf Reduktion der
freiwilligen Gemeindezulage an die Lehrerbefoldungen.

Die Brimarfchulgemeindeverfamminng beichliekt: Die frei-
willige Gemeindezulage an die Sehrerbefoldungen wird um Fr. 200.—
reduziert; folche beträgt demnad) künftig Fr. 1000.— = Tr. 2,200.—.

Die Grundjäge über die Steigerung und Anrechnung der Dienftjahre
bleiben unverändert.

Diefe Neuordnung gilt für das Jahr 1923.

Antrag der Sekundarjchulpflege auf Reduktion der
freiwilligen Gemeindezulage an die Lehrerbefoldungen.

Die Sekundarfchulgemeindeverjammlung bejchließt: Die frei-
willige Gemeindezulage an die Lehrerbefoldungen wird um Fr. 200.—
reduziert; folche beträgt demnad) künftig Fr. 1000.— = Fr. 2,200.—.
Die Grundfäge über die Steigerung und Anrechnung der Dienjtjahre
bleiben unverändert.

Diefe Neuordnung gilt für das Jahr 1923.

Antrag. der Kircdyenpflegeauf Reduktion der frei=
willigen Gemeindezulage an den Pfarrer.

Die Rirhgemeindeverjammlung bejchließt: Das Marimum
der freimilligen Gemeindezulage an den Pfarrer wird um Fr. 200.—
reduziert, refp. von Fr. 2000.— auf Fr. 1,800.— herabgejeßt.

Diefe Neuordnung gilt für,das Jahr 1923.

Antrag der PBrimarjchulpflege auf Uebertragung der
Werttitelverwaltung an die Kantonalbankfiliale Meilen.

Die Brimarfchulgemeindeverfammlung beichließt: Die Pri-
marjchulpflege wird ermächtigt, die Werttitel des Brimarjchulgutes und
der ihr unterjtellten Fonds der Kantonalbankfiliale Meilen in offene
Bermwaltung zu übergeben.

>
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Antrag der Sehundarfchulpflege jowie der Kirchen»
pflege auf Mebertragung der Werttitelverwaltung an die Kan-

tonalbankfiliale Meilen.

Die Sekundarfchulgemeinde- bezw. die Kirchgemeinde-
verfammlungbeichließt: Die Sekundarjchulpflege bezw. Kirchenpflege
wird ermächtigt, die Werttitel des Sekundarfchulgutes bezw. Kirchen-
gutes und der ihr unterjtellten Fonds der KRantonalbankfiliale Meilen
in offene Berwaltung zu übergeben. 5

Meilen, den 6. Dezember 1922.

Namens der Brimarihulpflege Meilen:
Der Präfident: A. Wiimann.
Der Aktuar: R. Häny-Schnorf.

Namens der Sekundarihufpflege:
Der PBräjident: H. Wunderly-Bolkart.
Der Aktuar: H. Schwarzenbach).

Namens der Kirheupflege Meilen:
Der Bräfident: U. Wimann.
Der Aktuar: H. Heer.

Kurzer Bericht

zum VBoranjcdhlag des polit. Gemeindegutes.

Drdentlicher Berkehr.

A. Einnahmen.

Das Total der Einnahmen betrug nach Boranfchlag 1922 rund
Fr. 120,000.—, nach) Boranfchlag 1923 beträgt es rund Fr. 100,000.--.
Die Differenz rührt in der Hauptfache von zwei Voften her: von den
gewerblichen Betrieben gehen infolge Kapitalabzahlungen und Zinsfuß-
teduktion zirka Fr. 8000.— meniger ein und die Steuernachzahlungen.
aus früheren Jahren figurieren anno 1923 nur mit Fr. 5000.— gegen-
über SFr. 15,000. — im Budget 1922. Das macht, mit einigen un-
wejentlichen Ergänzungen, die Fr. 20,000.— Differenz aus.



    

    

   

    

    

  

   

  

    

   

  

— Meilen. Die von 389 Stimmpberechtigten befuchte
Gemeindeverfammlung von gejtern Sonnt ereinigte in zImei=
jtündiger Beratung die reiche, auf's Finanzielle zugefchnittene
Zraktandenlifte. Während jämtliche behördlichen Anträge un=
verändert Anklang fanden, mußte jic) der gemeinderätliche An-
trag auf Abänderung des Art. 9 der Bejoldungsverordnung eine
Berwerfung gefallen lajjen. Der jtrittige Artikel gemährt den
Gemeindeangejtellten ein Ruhegehalt von 35 bis 50 /, ihrer

‚|legten Bejoldung. Der Gemeinderat beantragte Erjaß diejes
Artikels durd) einen Gemeindebejchluß, der die Gemeindever-
jammlung ermächtigt, langjährigen Pienft für die Gemeinde
(20 Dienftjahre) mit einer jährlichen Benfion bis zum Marimum

‚von 1000 Fr. zu entjchädigen. Nac) Berwerfung eines Drd-
"Inungsantrages, der Artikel 9 der Bejoldungsverordnung, fomie
den vorgelegten gemeinderätlichen Antrag ftreichen mollte, bejchloß
die Berfammlung in geheimer Abjtimmung mit 190 gegen 183
Stimmen den bisherigen Baffus ftehen zu lajfen. Ein aus dem
Zager der Freunde des gemeinderätlichen Antrages gejtellter
Wiedererwägungsantrag wurde wieder zurückgezogen, nad) dem
lic) Die Behörde bereit erklärte, den vorgelegten Antrag einer noc)-
maligen Brüfung in ihrem Schoße zu unterziehen, um denfelben

[eventuell nochmals einer fpäteren Berfammlung vorzulegen.
Dppofitionsios wurden hierauf Kredite erteilt für eine Straßen-
korrektur bei der Halten, für Anfchaffung eines Motors mit
Saugpumpe für den Sprengwagen und für die notwendige
Verlegung der elektrifchen Lichtleitung beim Bahnhof. Freudig
gab die Berfammlung Einwilligung zum Antrag der Bermal-
tungskommifjion des Eflektrizitätswerkes, den Lichtjtrompreis
um 5 Rp. zu erniedrigen. Ohne jegliche Oppofition erklärte
man jich ebenfalls einverftanden mit einem Lohnabbau von Sr.
200.— bei der gejamten Lehrerfchaft und dem Geiftlichen mit
beren Einverftändnis die diesbezüglichen Anträge gejtellt wurden.
Die Schul- und Kirhenbehörden erhielten Ermächtigung, ihre
Werttitelverwaltung der Kantonalbank Meilen zu übertragen.

Die vorgelegten Budgets der verfchtedenen öffentlichen Güter
riefen keiner regen Diskuffion. Sie zeigten auf der ganzen

‚| Einie Berminderung der Atrsgaben. Der Bolten „Arbeitsiojen-
unterftügung" gab Anlaß zur Kritik. Ein jozialdemokratifcher
Dotant wünjchte neben redaktioneller Aenderung, Erhöhung
diejes Bojtens und damit vermehrte Arbeitsgelegenheit. Die Bor-

‚Fanjchläge blieben indefjen unverändert nad) Vorjchlag der Be-
‘|hörden. Die Steuerfußanfegung zeigte eine willkommene retro-
grade Bewegung, indem der Gejamtjteuerfuß mit 130 % um
20°hinter dem legtjährigen jteht. „Den einzelnen Gütern
wurden folgende Steueranfäge zuerkannt: Gemeindegut 58 %/o,
nen 47 Jo, Sekundarfchulgut 12 %/ und Kirchengut Die anfchließende Bürgergemeinde feßte für die Armenfteuer

‚(40 %feft. x
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B. Ausgaben.

Das Total der mutmaßlichen Ausgaben betrug anno 1922 Sr.
211,585.—, anno 1923 beträgt es Fr. 191,974.50. Die Differenz
beträgt rund Fr. 20,000.—, eine gleichgroße Differenz mie bei den Ein-
nahmen. Sie jet ji, zufammen aus Minderausgaben beiden Be-
joldungen (Fr. 1,200.—), bei den Entjhädigungen (Fr. 1,700.—), bei
den allgemeinen Barauslagen (Fr. 1000.—), bei den Zinfen für ent-
lehnte Kapitalien, infolge Kapitalabzahlungen und 3insfußreduktion -
(Fr. 5000.—), beim Unterhalt der Gebäulichkeiten (rund Fr. 3000.—),
beim Stragenwejen (rund Sr. 10,000.—), bei der Sanitätspolizei (rund
Sr. 3000.—), bei Berjchiedenem (zivka Fr. 13,000.—), macht zufammen
rund Fr. 38,000, —, und einer Mehrausgabe von Fr. 20,000. — für
Amortifation anno 1923 (anno 1922 wurde kein Amortijationspoften
ausgejebt, es wurde Die Amortifation ficher zu erwartenden, rückftändigen
Steuern überlaffen). Wird der Amorjationspoften von Fr. 20,000.—
zum Bergleich nicht herangezogen, was einzig richtig ift, fo refultieren
pro 1923 Ausgaben, die um zirka Fr. 38,000. — geringer find als
die budgetierten Ausgaben des Sahres 1922. i

Außerordentlicdher Verkehr.

Bon außerordentlihen Einnahmen zu reden, kann abgefehen wer-
den, Dagegen verlohnt es fich, einige Worte über die außerordentlichen
Ausgaben zu verlieren. Es find das Ausgaben, die von der Gemeinde
während des Jahres befchlofjen werden und die während des Sahres
bezahlt werden müffen, aus Geldern, die in der Hauptjache entlehnt
werden müfjen, wenn es ji) um irgendwie größere Beträge handelt. Für
1923 ftehen an folchen außerordentlichen Ausgabepojten in Ausfict:
die Ergänzung der Abjehlußmauer im Horn, eine Arbeit, die, wie die
Verhältniffe liegen, nicht mehr länger hinausgejchoben werden kann;
dann die Wanalifation am Dorfbad), als 1. Etappe einer Ranalifation
von der Allmendjtraße in den See, ein Werk, das fchon längjt hätte
ausgeführt werden follen, das aber immer wieder liegen gelafjen wurde;
jodann die Inftandftellung der Haabe im Schinhut; des weitern die
Reparatur am Zugang zum Schwalbenfteg in Obermeilen. Wie hoch
die Koftenfumme jein wird, läßt fid) nur annähernd berechnen, vielleicht
St. 60,000.—, vielleicht aber au) Fr. 80,000.—.

Es ijt gut, wenn man an diefe außerordentltchen Ausgaben denkt,
fie regen zur jorgfältigen Brüfung der ordentlichen Ausgaben an und
zum umjichtigen Budgetieren.

Meilen, den 16. Sanuar 1923. Der Gemeinderat.

 



 


